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Stadt Köthen (Anhalt) Abwägung öffentlicher und privater Belange gemäß §§ 3  und 4 
11. Änderung Bebauungsplan Nr. 3 „Gewerbegelände    BauGB in Verbindung mit § 1 Abs. 7 BauGB 
Köthen – Ost/ Alte Straße“ 
 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Vorhaben gem. RdErl. des MLV vom 1.11.2018-24-20002-
01 von der Vorlage bei der obersten Landesentwicklungsbehörde ausgenommen ist.  

 

Anlage 2 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

1 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr   
   

Kenntnisnahme und Beachtung. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

2 Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die vorliegende Bebauungsplanänderung den Belangen des 
Immissionsschutzes nicht entgegensteht. 
 

Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Aussagen zu Kampfmitteln sind bereits in der Begründung unter Punkt 5.6 
‚Nachrichtliche Übernahmen und Hinweise‘ enthalten.  

 

1. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

3 Landkreis Anhalt-Bitterfeld   
   

 
 
 
 
Die Flächen im Geltungsbereich der vorliegenden Bebauungsplanänderung werden zwar überwie-
gend landwirtschaftlich genutzt, bauplanungsrechtlich ist allerdings die Änderung in ein Gewerbege-
biet im Rahmen des Ursprungs-Bebauungsplanes vollzogen. Maßgeblich bei der Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung ist die bauplanungsrechtliche Situation und  nicht die derzeit tatsächlich ausgeübte 
Nutzung. Dieser Hinweis ist bereits an verschiedenen Stellen des Umweltberichtes enthalten.  

Zur besseren Verdeutlichung der zugrunde zu legenden Ausgangssituation wird der Hinweis in 
das Kap. 2 „Beschreibung der Umwelt und ihrer Bestandteile“ des Umweltberichtes zusätzlich 
aufgenommen. 
Vor diesem Hintergrund ist die Aussage im Kap. 2.1 „Schutzgut Boden“ richtig und es muss keine 
erneute Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen erfolgen.  
Mit der vorliegenden Planung wird im Vergleich zum Ursprungs-Bebauungsplan keine neue zusätzli-
che Bodenversiegelung vorbereitet. Die GRZ bleibt auf 0,7 unverändert und somit weiterhin unterhalb 
des möglichen Höchstwertes für Gewerbegebiete.  
Planungsziel für die vorliegende Bebauungsplanänderung ist die Schaffung der Voraussetzungen für 
eine städtebaulich und naturschutzrechtlich sinnvolle Erweiterung eines vorhandenen Gewerbebetrie-
bes. Dies entspricht dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der Landesentwicklungsbehörde keine Bedenken 
bestehen und dass das Vorhaben gemäß RdErl. des MLV vom 01.11.2018 – 24-20002-01 nicht 
raumbedeutsam ist. 
 
 
Die nebenstehenden redaktionellen Änderungen werden im Kap. 3.2 ‚Regionalplanung‘ sowie 
dem Quellen- und Literaturverzeichnis im Anhang der Begründung eingearbeitet. 
 
 
 
 
 
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Bereiche Verkehr, Tourismus und ländliche 
Entwicklung keine Einwände gegen die geplante Änderung bestehen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

4 Regionale Planungsgemeinschaft   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

4 Regionale Planungsgemeinschaft   
   

 
 
 
 
Die nebenstehenden Hinweise zur Rechtswirkung des Regionalen Entwicklungsplanes Anhalt-
Bitterfeld-Wittenberg werden in Kap. 3.2 ‚Regionalplanung‘ der Begründung entsprechend 
geändert.  
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Kenntnisnahme 
 
 
Der nebenstehende Hinweis bezüglich der Festlegung der zentralörtlichen Funktion von Mittel-
zentren wird im Kap. 3.2 ‚Regionalplanung‘ der Begründung ergänzt.  
 
 
 
 
 

 



 8 von 25 

 Büro für Raumplanung - Diplomingenieur Heinrich Perk - Köthen (Anhalt) - Bärteichpromenade 31
   

 

 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

5 ALFF Anhalt   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehend erwähnte Stellungnahme vom 09.01.2019 wurde im Rahmen der Bearbeitung der 
vorliegenden Planung berücksichtigt. 

Der nebenstehenden Aussage wird zugestimmt und im Kap. 2.2 ‚Schutzgut Fläche‘ des Um-
weltberichtes wird der Begriff „hochwertige land- und forstwirtschaftliche Böden“ nicht mehr 
verwendet.   
 
Aufgrund der nebenstehenden Aussage wurden die Flächenbilanzierung und die Eingriffs- / Aus-
gleichsbilanz überprüft. Es wurde festgestellt, dass die Bilanzierungen  z.T. Übertragungsfehler auf-
weisen. Nach erfolgter redaktioneller Überarbeitung ergibt sich nun rein rechnerisch keine Überkom-
pensation mehr, sondern ein Defizit in Höhe von 585 WP. Dieses Ergebnis ist der Tatsache geschul-
det, dass im Zuge der vorliegenden Planung der vorhandene Graben in die Bilanzierung mit einge-
stellt wurde, obwohl dieser bereits bei der Ursprungsplanung vorhanden aber nicht mit bilanziert wor-
den ist. Trotz dieses Defizits ist sichergestellt, dass der durch das geplante Vorhaben verursachte 
Eingriff in Natur und Landschaft kompensiert werden kann. Durch entsprechende Sicherungsinstru-
mente ist gewährleistet, dass der Ausgleich in dem erforderlichen Umfang durch den Verursacher 
ungesetzt werden muss.  
Die Flächenangaben in der Tabelle 2 sowie die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (Tabelle 3) im 
Umweltbericht werden überarbeitet.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

6 LA für Denkmalpflege   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Aussagen bzw. Hinweise zum Vorkommen archäologischer Denkmale sind 
bereits im Kap. 4.5 ‚Denkmalschutz‘ der Begründung enthalten.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

6 LA für Denkmalpflege   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

6 LA für Denkmalpflege   
   

 
 
 
Die nebenstehenden rechtlichen Hinweise zum Umgang mit archäologischen Denkmalen sind eben-
falls bereits Bestandteil des Kap. 4.5 ‚Denkmalschutz‘ der Begründung. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

8 LA für Verbraucherschutz   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht des Landesamtes für Verbraucherschutz Sachsen-
Anhalt keine Einwände bestehen. 
 
Kenntnisnahme 
 
 
 
 
Der nebenstehende Hinweis zur Bestellung eines Koordinators für Sicherheit- und Gesundheitsschutz 
wird zur Kenntnis genommen und ist im Rahmen weiterführender Planungen sowie bei der Bauaus-
führung zu beachten.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

8 LA für Verbraucherschutz   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

10 LA Verm. und Geoinformation   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Stellungnahme von 07.01.2019 wurden allgemeine Hinweise zu vorhandenen Grenzeinrichtun-
gen gegeben.  

Der Hinweis, dass jeder ordnungswidrig handelt, der unbefugt Grenzmarken einbringt, verän-
dert oder beseitigt sowie der Hinweis zu den entsprechenden Sicherungs- und Wiederherstel-
lungspflichten des Bauträgers werden in die Begründung in Kap. 5.6 ‚Nachrichtliche Übernah-
men und Hinweise‘ eingearbeitet. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

11 Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass von Seiten der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, 
Regionalbereich Ost keine Einwände bestehen. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

11 Landesstraßenbaubehörde Regionalbereich Ost   
   

 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

17 Mitnetz Strom   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme vom 10.01.2018 wurde im Rahmen der Bearbeitung des Entwurfs der vorliegen-
den Bebauungsplanänderung in die Abwägung eingestellt. Im Anschluss an diese Stellungnahme ist 
sie dem Abwägungsprotokoll beigelegt. Inhaltich wird ausgeführt, dass die MITNETZ Gas dem Vorha-
ben uneingeschränkt zustimmt.  

Kenntnisnahme 
 
 
Inhaltlich wird in der Stellungnahme darauf abgestellt, dass die MITNETZ Strom keine Maßnahmen zur Ände-
rung oder Erweiterung von Versorgungsanlagen plant und dass zu den Versorgungsleitungen die festgelegten 
Abstände entsprechend dem einschlägigen Vorschriften- und Regelwerk zu beachten und einzuhalten sind. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

17 Mitnetz Strom   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

17 Mitnetz Strom   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

22 MITNETZ Gas   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme vom 10.12.2018 wurde im Rahmen der Bearbeitung des Entwurfs der vorliegen-
den Bebauungsplanänderung in die Abwägung eingestellt. Im Anschluss an diese Stellungnahme ist 
sie dem Abwägungsprotokoll beigelegt. Inhaltich wird ausgeführt, dass die MITNETZ Gas dem Vorha-
ben uneingeschränkt zustimmt.  

Der Hinweis zur Erkundungspflicht der bauausführenden Firmen wird zur Kenntnis genommen und ist 
zu beachten. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

22 MITNETZ Gas   
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

24 Netzgesellschaft Köthen mbH   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach Prüfung der aktuellen Lagepläne ist festzustellen, dass sich die Versorgungsleitungen innerhalb 
des nördlich und östlich verlaufenden Straßenkörpers und damit außerhalb der Änderungsfläche 
befinden.  
 
 
 
Kenntnisnahme.  
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

25 PreZero Service Köthen GmbH   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
 
Die verkehrliche Erschließung der Änderungsflächen ist bereits erfolgt, eine Änderung der Straßen-
verkehrsflächen ist nicht vorgesehen. Die nebenstehend aufgeführten Voraussetzungen an die bauli-
che Beschaffenheit der Fahrbahnen und der Seitenbereiche, den Verlauf der Kurvenradien, die Ein-
haltung von Durchfahrtshöhen sowie die Anlage von Wendeanlagen sind im Rahmen der vorliegen-
den Planung nicht abwägungsrelevant. 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

25 PreZero Service Köthen GmbH   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme 
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Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  Abwägungsvorschlag 

27 Polizei   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belagen des Polizeireviers Anhalt-Bitterfeld nicht berührt 
werden.  
 
 
 
Kenntnisnahme. 

 

 


